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der Sachverhalt der o. g. Drucksache betrifft eine Angelegenheit nach § 42 

Thüringer Gesetz über die Aufgaben und Befugnisse der Ordnungsbehörden 

(OBG), die dem übertragenen Wirkungskreis angehört. Nach § 29 Abs. 2 Nr. 2 

in Verbindung mit § 3 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) erledige ich 

solche Angelegenheiten in eigener Zuständigkeit. 

 

Wie dem § 22 Abs. 3 ThürKO zu entnehmen ist, beschränkt sich die Überwa-

chungsbefugnis des Stadtrats auf die Ausführung seiner Beschlüsse. Der 

Stadtrat hat keine Überwachungsbefugnisse hinsichtlich der durch § 29 

ThürKO dem Oberbürgermeister zur Erledigung in eigener Zuständigkeit zuge-

wiesenen laufenden Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises oder Auf-

gaben des übertragenen Wirkungskreises.  

 

Aus diesem Grund bestehen keine Informationsrechte für Stadtratsmitglieder 

in diesem speziellen Aufgabenbereich. Ich möchte Sie daher bitten, bei zu-

künftigen Anfragen diesen Umstand zu berücksichtigen. 

 

Ungeachtet dessen beantworte ich Ihre Anfrage wie folgt, auch wenn ich dazu 

rechtlich nicht verpflichtet bin: 

 

1. Wann wurde durch wen die Stadtverwaltung Erfurt über den Aufenthalt 

Martin Sellners informiert? 

 

2. Welche Informationen wurden durch den Thüringer Verfassungsschutz 

konkret übermittelt? 

 

3. Welche Ämter bzw. Dezernate der Stadtverwaltung waren in die Bewer-

tung der Lage eingebunden, wurde geprüft, ob ordnungsrechtliche Maß-

nahmen (z. B. Aufenthaltsuntersagung, Versammlungsauflagen, Gefahren-

abwehr) möglich oder geboten gewesen wären, wenn ja, mit welchem Er-

gebnis, wenn nein, warum nicht? 

Der Oberbürgermeister 
 

Landeshauptstadt Erfurt . Der Oberbürgermeister . 99111 Erfurt 

 

  

 

Fraktion Die Linke 

Frau Held 

Fischmarkt 1 

99084 Erfurt 

 

 

Drucksache 0993/26; Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO; Kein Platz für Rechtsextre-

misten – Teil II ; öffentlich  

 

 

 

 

Sehr geehrte Frau Held,  Erfurt,  
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Es wird auf die Beantwortung der inhaltsgleichen Anfrage (Drucksache 0267/26) verwiesen.   

Hinsichtlich des in der Antwort des Thüringer Ministeriums für Inneres, Kommunales und Lan-

desentwicklung genannten Gesprächs mit der Stadtverwaltung handelte es sich um ein Arbeits-

gespräch zum Anmeldeverfahren bei Veranstaltungen. Eine offizielle Information zu der genann-

ten Veranstaltung lag der Stadtverwaltung, wie bereits in der Beantwortung der Drucksache 

0267/26 aufgezeigt, erst am 26.01.2026 vor. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

A. Horn 
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